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Anlage 2

zur Vereinbarung zur Optimierung der Versorgung von Versicherten mit Koronarer
Herzkrankheit (KHK) im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme nach § 137f
SGB V

Strukturqualität fachärztlicher Versorgungssektor

Teilnahmeberechtigt sind Ärzte nach § 4, soweit sie die Inhalte dieser Vereinbarung, insbe-
sondere die Versorgungsinhalte nach Anlage 5 der DMP-A-RL, anerkennen und die nachfol-
genden Voraussetzungen erfüllen:

Die Anforderungen an die Strukturqualität können auch durch angestellte Ärzte sichergestellt
werden; die apparativen Voraussetzungen sind je Betriebsstätte nachzuweisen.

Voraussetzungen Merkmale/Details
Fachärztlicher
Versorgungssektor
Kardiologe (nicht-invasive
Diagnostik und Therapie
der KHK)

Allgemeine Voraussetzungen:

Information über die Internetseiten der KVWL bzw. das Arzt Manual
und Bestätigung der Kenntnisnahme

Fachliche Voraussetzungen:

Facharzt für Innere Medizin mit der Berechtigung zum Führen der
Schwerpunktbezeichnung: „Kardiologie“
Organisatorische Voraussetzungen und Geräte:
 Blutdruckmessung nach nationalen Qualitätsstandards
 24-Stunden-Blutdruckmessung nach nationalen Qualitätsstan-

dards
 Qualitätsgesicherte EKG - Durchführung
 Belastungs-EKG unter Berücksichtigung der Leitlinien zur Ergo-

metrie1 (vgl. Anlage 1)
 Echokardiographie unter Berücksichtigung der Qualitätsleitlinien

in der Echokardiographie2 und dem Nachweis der Befähigung zur
Durchführung der Echokardiographie gegenüber der KV

 Laborchemische Untersuchungen in einem Labor, welches für
ringversuchspflichtige Parameter ein gültiges Zertifikat nachwei-
sen kann

 Möglichkeit zur Durchführung der Röntgenuntersuchung des
Thorax ggf. per Auftragsleistung

1 Leitlinien zur Ergometrie. Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung,
bearbeitet im Auftrag der Kommission für Klinische Kardiologie von H. J. Trappe und H. Löllgen: Z. Kardiol.
89(2000),821-837

2 Qualitätsleitlinien in der Echokardiographie, herausgegeben vom Vorstand der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung Z. Kardiol 86: 387-403 (1997)
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Voraussetzungen Merkmale/Details
 Möglichkeit zur Funktionsanalyse eines Herzschrittmachers3

und/oder eines implantierten Kardioverters bzw. Defibrillators
ggf. per Auftragsleistung

Kardiologe mit der Mög-
lichkeit zur Ausführung
und Abrechnung invasiver
kardiologischer Leistun-
gen4 (Linksherzkatheter-
untersuchungen und/oder
therapeutische Katheterin-
terventionen)

Die Genehmigung wurde von der KVWL erteilt.

Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen/
Qualitätszirkeln

- Die teilnahmeberechtigten Ärzte erhalten hierzu umfangreiche
tagesaktuelle Informationen über die Internetseiten der KVWL
bzw. durch Teilnahme an einer Arzt-Informationsveranstaltung

- KHK-/Herz-insuffizienzspezifische Fortbildung mit mindestens
10 Fortbildungspunkten im Kalenderjahr.
Der Nachweis ist der KVWL auf Verlangen zu führen.

3 Gemäß „Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Kontrolle
von aktiven Rhythmusimplantaten“ (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Rhythmusimplantat-Kon-
trolle) Stand: 03.07.2018 In Kraft seit 01.10.2018
4 Gemäß „Voraussetzung gem. § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung invasiver kardio-

logischer Leistungen in der ab dem 1.1.2019 geltenden Fassung“


